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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.05.1964

Norm

USchG 1960 §1

Rechtssatz

Geschenke, die der Unterhaltsp/ichtige seinen Kindern gemacht hat, haben mit den von ihm zur Bestreitung ihres

Lebensunterhalts zu erbringenden Leistungen nichts zu tun. Sie stellen weder hiezu geeignete Naturalleistungen dar,

noch können sie, abgesehen von ihrer Geringfügigkeit, mit den Unterhaltsbeträgen, die er an die Kindesmutter und

Vormünderin in Geld zu bezahlen hatte, kompensiert werden.
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